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standtei . l  des Rech ts ins t  i t  u ts der vor läuf igen Festnahme 

und durch die "Zuf üh rungsk räf te” dur.chzuführen .  Sie ist  

aber auch beim Betreten der Dienststel le mögl ich. In diesem 

Fal le begründet sie sich aus den Sicherheitserfordernissen 

für die Dienststel le und ist  durch die für die Bewachung der 

Dienststel le verantwort l ichen Kräfte durchzuführen. Obwohl 

al le drei  Mögl ichkeiten nebeneinander bestehen, sol l te nur 

die effekt ivste und wirkungsvol lste real is iert  werden. Hier

bei ist  jedoch zu beachten, daß bei Sicherheitsdurchsuchungen 

u. U. eine Reihe von Beweismit teln (z.  B, Not izen) den Be

treffenden nicht abgenommen werden können.

Der vorläuf ig Festgenommene darf  nicht körperl ich untersucht 

werden. Zwangsweise können gegen ihn jedoch auch Maßnahmen 

zur Blutalkoholbest immung und erkennungsdienst l iche Maßnahmen 

(§ 44 (4) StPO) durchgeführt  werden..

Der vor läuf ig Festgenommene kann bis zur Entscheidung gemäß 

§ 95 (1) StPO, jedoch nicht länger als bis zum nächsten Tag 

nach Beginn der vor läuf igen Festnahme (§ 126 (4) StPO) auf 

der Dienststel le festgehalten werden. Der Aufenthalt  ist  so 

zu gestal ten, daß er den Sicherheitserfordernissen entspricht.  

Hierzu ist  eine ständige Bewachung des Aufenthaltes in 

speziel l  gesicherten Räumen mögl ich, die den Charakter von 

Aufenthaltsräumen haben. Eine Einl ieferung in die Untersuchungs

haftanstal t  (UHA) ist  nicht gestattet.  Soweit . jedoch zusätzl ich 

zur vor läuf igen Festnahme auch noch die Voraussetzungen für den ( 
wahrsam gemäß § 15 VP-Gesetz bestehen, kann der Betreffende 

in Gewahrsamsräumen untergebracht werden.

Für die gesamte Zeit  des Aufenthaltes ist  bei Erfordernissen 

eine ärzt l iche Betreuung zu sichern. Wird jedoch ein vor

läuf ig Festgenommener in den Gewahrsam eingel iefert ,  ist  ent

sprechend der Gewahrsamsordnung die Gewahrsamsfähigkeit  

durch einen Arzt festzustel len. Soweit  der Aufenthalt  auf der


